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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Gesellschaft für Alternative Ingenieur-
technische Anwendungen (GAIA) mbH, 
Jahnstraße 28, 67245 Lambsheim, Pro-
jektiererin für erneuerbare Energien, plant 
in der Ortsgemeinde Krummenau der Ver-
bandsgemeinde Herrstein-Rhaunen die Er-
richtung eines Solarparks. 

Der geplante Solarpark ist ca. 31,9 ha groß. 
Das Plangebiet befindet sich nordöstlich 
des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Krummenau in den Gemarkungsbereichen 
„Auf der Rütsch“, „Auf der Steinkaul“ und 
„Bei Teufelsborn“, auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen.

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 71 
kommend - gewährleistet.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Landkreis Birkenfeld geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung der Freiflächen - 
Photovoltaik-Anlage zu schaffen, hat die 
Ortsgemeinde Krummenau gemäß § 1 Abs. 
3 und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Krummenau“ 
beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungs- 
bereiches sind der Planzeichnung des Be-
bauungsplanes zu entnehmen. Er umfasst 
eine Fläche von insgesamt ca. 31,9 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Für den ca. 2,6 ha großen Teilbereich inner-
halb des Vorranggebietes Regionaler Bio-
topverbund wird die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens beantragt.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhe-
re Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der 
Landesverordnung über die Zuständigkei-
ten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach 
BauGB -).
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nordöst-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Krummenau in den Gemarkungsbereichen 
„Auf der Rütsch“, „Auf der Steinkaul“ und 
„Bei Teufelsborn“, auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden und Osten durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen mit verein-
zelten Gehölzstreifen,

• im Süden und Westen durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von Waldflächen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen um-
geben. 

Der Großteil des Plangebietes stellt sich ak-
tuell als Acker- und Grünfläche dar. Ein klei-
ner Teilbereich stellt sich als unbefestigter 
Feldwirtschaftsweg dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich - bis auf die 
querenden Wegeparzellen - vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebs von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist deutliches Gefäl-
le auf. Das Plangebiet fällt von Norden nach 

Süden um bis zu ca. 57,5 m ab. Der nörd-
liche Rand des Geltungsbereiches liegt auf 
einer Höhe von ca. 462,5 m ü.NN, die süd-
liche Ecke des Geltungsbereiches hingegen 
auf ca. 405 m ü.NN.

Die Topografie wirkt sich in keiner Weise 
auf die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes aus. 

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 71 
kommend - gewährleistet.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan
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Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafostationen auf der Fläche installiert.

Für die Netzeinspeisung ist ein Hochspan-
nungsmast der Westnetz GmbH westlich 
von Krummenau vorgesehen. Da aufgrund 
der Leistung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage ein eigenes Umspannwerk benötigt 
wird, sind derzeit Evaluierungen und Pla-
nungen im Gange, um die Kapazität und 
die Anforderungen an das Umspannwerk 
zusammenzutragen. 

Außerdem ist es möglich, dass der Solarpark 
in Zukunft mit einem Stromspeicher kombi-
niert wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Alternativen wurden im Rahmen der Stand-
ortsuche sowie der Erstellung des Bebau-
ungsplanes geprüft.

Bei der Standortsuche konzentrierte sich 
die Gesellschaft für Alternative Ingenieur-
technische Anwendungen (GAIA) mbH 
auf Flächen in der Ortsgemeinde Krum-
menau, aus denen ein großflächiges, zu-
sammenhängendes Plangebiet geschaffen 
werden kann, unter Berücksichtigung der 
Restriktionen durch bestehende Nutzun-
gen sowie Exposition und Topografie, Grö-
ße der Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächenverfüg-
barkeit.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-
tenzieller Nutzungsalternativen für die ge-
wählte Fläche. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung.

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchtigun-
gen und damit eine größtmögliche Umwelt-
verträglichkeit. 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015),Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

• „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

• „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

• „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang von linienförmi-
gen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der Berücksichtigung von ertrags-
schwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionaltypische Ertrags-
messzahl zu Grunde gelegt werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

• „Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedan-
ken des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Durch natur-
verträgliche und biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovolta-
ikanlagen, die nur eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich 
macht, kann dem Gedanken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen wer-
den. Auch die Nutzung von Deponieflächen kann in Frage kommen.
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Kriterium Beschreibung

• Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran- 
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations- 
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der 
Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer 
Abwägung zugrunde legen.

• Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. 2. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe vom 
19. April 2022

• Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund (Z), westlicher Teilbereich des Plangebietes 
(ca. 2,6 ha)

• sonstige Landwirtschaftsfläche, Großteil des Plangebietes (ca. 31,9 ha)

ZN 56

• „Die regionalen Raumordnungspläne beachten den landesweiten Biotopverbund 
und ergänzen diesen – soweit erforderlich – auf regionaler Ebene durch Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den regionalen Biotopverbund. Die Land-
schaftsrahmenpläne liefern dafür die fachliche Grundlage.“

G 57

• „Der regionale Raumordnungsplan stellt Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den re-
gionalen Biotopverbund dar und soll darüber hinaus wichtige Biotopverbundräume 
entlang der Gewässer sichern. Eine besondere Rolle wird dabei der Ausweisung mul-
tifunktionaler regionaler Grünzüge oder auch Grünzäsuren sowie Vorranggebiete für 
den Ressourcenschutz zugewiesen. Hiermit soll:
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Kriterium Beschreibung

• der Fortbestand bzw. die Wiederansiedlung regional bedeutsamer Arten und Bio-
tope gesichert werden und

• ein kohärenter Biotopverbund durch ein System räumlich miteinander vernetzter 
funktionaler Lebensraumkomplexe geschaffen werden.“

G 59 

• „Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund kennzeichnen Bereiche, in 
denen den Belangen des Arten- und Biotopschutzes bei der Abwägung mit konkur-
rierenden raumbedeutsamen Maßnahmen bzw. Vorhaben grundsätzlich ein besonde-
res Gewicht beizumessen ist.“

G 60 

• „Die Verwirklichung des regionalen Biotopverbundes soll durch interkommunal und 
interdisziplinär abzustimmende Maßnahmen sowie durch flankierende operationelle 
Programme des Landes gefördert und unterstützt werden. Dabei sollen die geeigne-
ten Biotopentwicklungspotenziale verstärkt in die Umsetzung gemeindlicher Öko-
kontomaßnahmen, sowie anderweitig erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einbezogen werden.“

Begründung/Erläuterung zu ZN 56, G 57,G 59

• „Zum Schutz der Biodiversität wird in Rheinland-Pfalz ein länderübergreifendes Netz 
verbundener Biotope, der sog. naturschutzfachliche Biotopverbund, entwickelt. Er be-
steht aus dem landesweiten Biotopverbund, welcher in den Regionalen Raumord-
nungsplänen zu beachten ist und – soweit erforderlich - dort durch einen regionalen 
Biotopverbund auf Grundlage der Landschaftsrahmenplanung ergänzt wird. Der re-
gionale Biotopverbund wiederum soll auf kommunaler Ebene durch einen lokalen 
Biotopverbund ergänzt werden. Bestandteile des Biotopverbundes auf Landesebene 
sind rechtsverbindliche Festsetzungen als Natura 2000 Gebiete (FFH-Gebiete und 
Vogelschutzgebiete), Kernzonen des Biosphärenreservates Naturpark-Pfälzerwald, 
Naturschutzgebiete sowie die Verbindungsflächen entlang der Gewässer (vorhande-
ne und geplante Überschwemmungsgebiete). 

• (Hinweis zum Europäischen Netz Natura 2000: Gemäß § 34 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur An-
passung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchG) sind Projekte vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines europäischen Vogelschutzgebietes zu 
prüfen.) 

• Der regionale Biotopverbund ergänzt den landesweiten Biotopverbund um regional 
sehr bedeutsame Funktionsräume für den Arten- und Biotopschutz (Biotopverbund) 
sowie um Verbindungselemente, die sich aus landesweit abgegrenzten Wildtierkorri-
doren und den Lebensraumansprüchen der regionalen Leitarten ergeben (siehe hier-
zu Anhang 1 „Übersicht der Ergänzungen von Flächen mit Bedeutung für den Regio-
nalen Biotopverbund“ gemäß Landschaftsrahmenplanung 2010).“

Begründung/Erläuterung zu Z 58

• „Mit der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den regionalen Bio-
topverbund werden in der Region Rheinhessen-Nahe auf regionalplanerischer Ebene 
die Voraussetzungen für den Aufbau eines funktionalen regionalen Biotopverbund-
systems geschaffen. Es sollen die noch vorhandenen regionalbedeutsamen Biotop-
komplexe gesichert und im Zuge der Verwirklichung der spezifischen naturschutz-
fachlichen Entwicklungsziele der regionalen Biotopverbundplanung und gemäß der 
„Planung Vernetzter Biotopsysteme“ zu einem räumlich-funktionalen zusammen-
hängenden Biotopsystem entwickelt werden. Dabei sind zum einen Flächen mit be-
sonderen Standortpotenzialen für gefährdete Lebensräume, zum anderen die qualita-
tiven und quantitativen Lebensraumansprüche wildlebender Arten, insbesondere 
auch von Arten mit mittlerem bzw. großem Raumanspruch nachhaltig zu sichern und/
oder zu entwickeln. In diesem Zusammenhang kommt dem Schutz und der Entwick-
lung der vorhandenen hochwertigen Biotopstrukturen, den sog. Erhalt-Flächen als 
Kernbereichen des Biotopsystems und der besonders geeigneten Entwicklungsflä-
chen eine besondere Bedeutung zu. 
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Kriterium Beschreibung

• Nutzungen, Vorhaben und Maßnahmen in den Biotopverbundräumen sollen zum 
Aufbau, zur Entwicklung und Sicherung eines kohärenten regionalen Biotopsystems 
beitragen. Dabei dienen die naturschutzfachlichen Zielsetzungen für die Entwicklung 
der „Funktionsräume“ des regionalen Biotopverbundes als Orientierung. Grundlage 
für die Beurteilung der Vereinbarkeit von Vorhaben oder Maßnahmen innerhalb der 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund sind die jeweili-
gen, auf die sog. „Funktionsräume“ des Biotopverbundes bezogenen naturschutz-
fachlichen Zielsetzungen zur Sicherung und Entwicklung des regionalen Biotopver-
bundes gemäß Landschaftsrahmenplanung 2010.  

• Durch die regionalplanerische Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebiete des 
Ressourcenschutzes für den regionalen Biotopverbund werden rechtmäßige und ord-
nungsgemäß ausgeübte Nutzungen nicht berührt.  

• Die sehr bedeutenden Flächen des Regionalen Biotopverbundes werden mit den Ins-
trumenten Vorranggebiete für den Regionalen Biotopverbund gesichert. In bestimm-
ten Fällen kommt es zu Überlagerungen mit bestimmten anderen raum-bedeutsamen 
Funktionen wie Grundwasserschutz, Hochwasserschutz und Erosionsschutzwald, die 
in der Regel oder im Einzelfall ggf. auch unter Berücksichtigung aufeinander abzu-
stimmender Maßnahmen, als miteinander vereinbar eingestuft werden können. Für 
diese Fälle sind Vorranggebiete für den Ressourcenschutz ausgewiesen, mit dem Ziel 
die jeweiligen raumbedeutsamen Funktionen gleichrangig zu sichern. Soweit im Ein-
zelfall durch Umsetzung konkreter Maßnahmen Auswirkungen auf den Biotopver-
bund eintreten könnten, sind geeignete Maßnahmen zu Minderung oder zum Aus-
gleich der Auswirkungen vorzusehen.“

Begründung/Erläuterung zu G 60 und G 61:  

• „Die Verwirklichung des Biotopverbundes kann im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung und der Fachplanung erfolgen. Dabei sollen diese Maßnahmen auf-
einander abgestimmt und koordiniert werden. Durch weiter auszugestaltende, flan-
kierende Programme des Landes können Anreize für die Umsetzung des Biotopver-
bundes verbessert werden. 

• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund gemäß Land-
schaftsrahmenplanung sind aus regionalplanerischer Sicht prioritäre Zielgebiete für 
Maßnahmen des Naturschutzes. Mit dem regionalen Biotopverbundsystem werden 
gleichzeitig „landschaftsprägende“ Lebensräume gesichert und gewachsene und na-
turraumtypische Kulturlandschaften erhalten bzw. weiterentwickelt.“

Ziele und Grundsätze gem. 3. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe (noch 
nicht rechtskräftig)

• Die Aufstellung einer 3. Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 
Rheinhessen-Nahe wurde am 25.01.2022 beschlossen, wofür im Juli bis September 
2023 die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 9 Abs. 1 ROG, inklusive einer Aus-
legung erster Planunterlagen stattfand. Hinsichtlich PV-FFA schlägt der RROP 22 Vor-
behaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Die Planung sieht 22 solcher 
Gebiete vor, die sich auf ertragsschwache Böden (pauschal Bodenwertzahl < 35) und 
500 m-Korridore entlang von Autobahnen und Schienenwegen konzentrieren. Um 
die visuelle und ökologische Belastung der Landschaft zu minimieren, soll die Errich-
tung von PV-FFA innerhalb dieser Vorbehaltsgebiete auf maximal 50 ha pro Gebiet 
beschränkt werden.

• Eine rechtsverbindliche Wirkung geht von den ausgelegten Steckbriefen der Poten-
zialstudie für Potenzialflächen jedoch bislang nicht aus (keine Ausschlusswirkung).

Zwischenfazit Aufgrund der zeitlichen Bindung der PV-Nutzung an den Betrieb der Anlage und die 
Rückbauverpflichtung nach Beendigung der PV-Nutzung werden die landwirtschaft-
lichen Belange nicht dauerhaft berührt, d.h. es handelt sich um keinen endgültigen 
Flächenverlust, sondern um eine temporäre Flächeninanspruchnahme. Zudem wird auf 
der Fläche unter und zwischen den Modulen auch nach Errichtung des Solarparks - wenn 
auch in deutlich extensiverer Form – eine landwirtschaftliche Nutzung erfolgen.  
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Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt: „Die Errich-
tung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Für den ca. 2,6 ha großen Teilbereich innerhalb des Vorranggebietes Regionaler Biotop-
verbund wird die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens beantragt.

Landschaftsprogramm • Das Untersuchungsgebiet gehört zu der offenlandbetonten Mosaiklandschaft „Kirch-
berger Hochflächenrand“ (243.0).

• Der ca. 10 km breite, sich in Nordost-Südwest-Richtung erstreckende Landschaft-
raum bildet den Scheitel der Hunsrückhochfläche, der sich zur Simmerner Mulde bzw. 
zum südwestlichen Moselhunsrück allmählich absenkt. Über den Kirchberger Hoch-
flächenrand verläuft die Wasserscheide zwischen Mosel und Nahe, wobei die Haupt-
gewässersysteme von Kyrbach und Hahnenbach in meist breiten Talmulden zur Nahe 
entwässern. 

• Der wellige Hochflächencharakter ist durch zahlreiche Dellen und Quellmulden ge-
prägt. Er wird lediglich nach Süden hin durch ein markanteres Relief mit Riedeln 
und Spornen abgelöst. Umfangreichere Überformungen der natürlichen Geländever-
hältnisse ergeben sich lokal im Bereich des randlich gelegenen Flughafens Hahn, zu 
dessen Bau großflächige Rodungen durchgeführt wurden.

• Die Quellmulden und Talräume sind landwirtschaftlich genutzt, wobei die überwie-
genden ackerbaulichen Flächen in den feuchten Quellmulden von Grünland abgelöst 
werden. Durch den verbreiteten Ausbau der Bäche sind charakteristische Feucht- und 
Nasswiesen ebenso wie Bruch- und Sumpfwälder in den Talniederungen nur noch 
selten.

• Die Riedelflächen sind bewaldet, wobei Nadelforste (meist Fichtenforste) das Wald-
bild bestimmen. Die ehemals auf größeren Arealen entlang der Waldränder verbreite-
ten Heideflächen sind oft im Zuge von Aufforstungsmaßnahmen ebenfalls in Fichten-
kulturen überführt worden.

• Die Siedlungsflächen sind gleichmäßig über den Landschaftsraum verteilt und durch 
kleine, bäuerlich geprägte Haufen- und Straßendörfer charakterisiert, die sich in den 
Bachursprungsmulden und entlang der Bachtäler angesiedelt haben. Der Ort Kirch-
berg ist kleinstädtisch geprägt und befindet sich auf einem Hochflächensporn. Land-
schaftstypische Streuobstgürtel um die Ortslagen, sogenannte „Bitzen“, finden sich 
z.B. noch um Würrich, sind insgesamt aber deutlich reduziert. Vor allem im Umfeld 
des Flughafens haben größere Siedlungserweiterungen und die Anlage von Industrie- 
und Gewerbeflächen zur Inanspruchnahme der Ortsrandlagen und zur Veränderung 
des Siedlungscharakters geführt.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Der räumliche Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000- oder 
Naturschutz-Gebietes und grenzt auch nicht unmittelbar an ein solches Schutzgebiet 
an, so dass direkte Beeinträchtigungen infolge von Flächeninanspruchnahmen aus-
geschlossen werden können.

• Das nächst gelegene FFH-Gebiet „Idarwald“ (DE-6109-303) liegt ca. 700 m südlich 
der Planungsfläche.

Landschaftsschutzgebiet • Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hoch-
wald - Idarwald mit Randgebieten“ (LSG-7134-010, VO v. 15.05.1970); gem. §1 
Abs. 2 der VO sind Flächen, die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes im Sinne des § 30 des Bundesbaugesetzes und innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 des Bundesbaugesetzes lie-
gen, sind nicht Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes.
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Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Wasserschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbe-
standteile, Nationalparks, Naturpark, 
Biosphärenreservate

Innerhalb oder im näheren Umfeld des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine 
weiteren Schutzgebiete. 

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

• Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.
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• Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind 
aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der 
Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die 
Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen 
neuen gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vor-
zeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck-

bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sondergebietes 
Anlagen zur Erzeugung und Speicherung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 
einschließlich deren Nebenanlagen, zuläs-
sig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 
4,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,6

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR IST; HIER: BAUVERBOTSZONE DER K 71 (15 M) / 
SCHUTZSTREIFEN HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ZUFAHRT SOLARPARK
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-Photovol-
taik-Anlage.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Anlagen zur Speicherung solarer Energie.
3. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-

forderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zu-
fahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, 
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, Ersatz-
teilcontainer, Überwachungskameras.

4. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4,0 m über 
das heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu 
einer Höhe von 2,5 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen 
und Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine 
Höhe von 4,0 m nicht überschreiten. Anlagen für den 
Blitzschutz und Kameramasten zur Überwachung des 
Geländes dürfen eine Höhe von max. 8,0 m aufwei-
sen. 

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,6 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Die überbaubare Grundstücksfl äche wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche dürfen 
außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage 
erforderlichen Anlagen, Ersatzteilcontainer, Speicher, 
Funktionen, Bauteile, Zuwegungen und Einfriedungen 
errichtet werden. Nebenanlagen und Zäune mit 
einer max. Höhe von 2,5 m sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche zulässig.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche alle zur Entwässe-
rung des Plangebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, Wechsel-
richter und Kameramasten dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche errichtet werden. 

4. FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR IST; HIER: BAUVERBOTSZONE  
DER K 71 (15 M)  / SCHUTZSTREIFEN 
HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Zone wird gem. § 
22 LStrG nachrichtlich übernommen und als Fläche, 
die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist, festgesetzt. 

Gem. § 22 LStrG dürfen außerhalb der zur Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrten Hochbauten an Kreisstraßen in 
einer Entfernung bis 15 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet wer-
den. Dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfangs.

5. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: ZUFAHRT 

SOLARPARK
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Der Verlauf der oberirdischen Versorgungsleitung wird 
gem. ihrer Lage nachrichtlich in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Die in der Planzeichnung dargestellte 
Versorgungsleitung kann Abweichungen gegenüber 
dem tatsächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächli-
che Lage ergibt sich allein aus der Örtlichkeit.

7.  GRÜNFLÄCHE
GEM. 6 § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

wird nach Vorlage des Umweltberichtes ergänzt

9.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

M1 Heckenpfl anzung
Im kennzeichneten Bereich ist eine dem Sichtschutz 
dienende Hecke anzupfl anzen.

Die zu pflanzende Hecke ist ein- bis dreireihig (ca. 3 m 
breit) anzulegen und mit folgenden Arten Sträuchern 
2 Triebe > 60 cm und Heistern 120- 150 cm Höhe 
zu bepflanzen. Die Pflanzabstände haben 1 m in der 
Reihe sowie 1,5 m zwischen den Reihen zu betragen.

Dabei sind u.a. folgende Arten zu verwenden:
• Acer campestre Feld-Ahorn 
• Carpinus betulus Hainbuche 
• Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
• Corylus avellana Hasel 
• Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 
• Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
• Prunus spinosa Schlehe 
• Sambucus nigra Schwarzer-Holunder 
• Viburnum opulus Wasser-Schneeball

10. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zu-
lässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende sind diese innerhalb von zwei 
Jahren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und 
Fundamente zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpfl ichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 153).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
151).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 84 des Gesetzes vom 
07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-

1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.
• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 19 DSchG Rheinland-Pfalz.
Drainageleitungen
• Falls sich im Plangebiet Drainageleitungen mit Hauptsammlern befi nden, müssen diese wieder bei Beschädi-

gungen durch die Aufständerung, Erdkabelverlegung usw. ordnungsgemäß angeschlossen werden, damit auf 
den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfl ächen keine Staunässe verursacht wird. Es wird empfohlen die 
Drainagekarten des betreffenden Wasser- und Bodenverbandes oder vorhandene Kartenunterlagen bei der 
Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung einzusehen.

Entwidmung der gemeindlichen Wirtschaftswege
• Die gemeindlichen Wirtschaftswege innerhalb des Plangebietes, Gemarkung Krummenau, Flur 11, Teilfl ur-

stücke 58, 59 und 60 werden, da kein öffentliches Interesse an der Beibehaltung der Wegeparzellen mehr 
besteht, aufgehoben und eingezogen. Die umliegenden Grundstücke sind anderweitig erschlossen.

Geologiedatengesetz (GeolDG)
• Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spätes-

tens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) 
anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 
das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.
lgb-rlp.de zur Verfügung. Die Übermittlungspfl icht obliegt dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. 
Ingenieurbüro, Bohrfi rma).

Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz
• Gemäß § 42 Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz müssen Einfriedigungen von der Grenze eines landwirt-

schaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt und nicht 
in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt wer-
den. Einfriedungen müssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden.

Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG 
ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. 

• Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz 
landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfl uten nach 
extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei be-
trachtet.

• Bei den Sturzfl utgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -richtun-
gen von oberfl ächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfl ießt, durch die Betrachtung verschiedener 
Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheit-
liche „Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht 
von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ 
weitere Einblicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberfl ächenabfl uss auftritt. Dabei können sich 
in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, stets die örtlichen Oberfl ächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu 
berücksichtigen. Die Sturzfl utgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/ einsehbar. 

• Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind aktuell keine weiterge-
henden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der Selbstverpfl ichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht 
zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abfl ussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindever-
waltung Herrstein-Rhaunen möglich.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig. Die Zaunanlage um 
die Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
ist aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich zu verzichten. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm 
über der Geländeoberfl äche liegen.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009 ) zu halten.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Ein-

leitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Krummenau, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die
 Veröffentlichung des Bebauungsplanes im Internet 
inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisverwal-
tung Birkenfeld, zur Genehmigung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
von der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisver-
waltung Birkenfeld, genehmigt.

Az.:_____________

Kreisverwaltung Birkenfeld

Birkenfeld, den __.__.____

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Krummenau, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

• Die Genehmigung der Kreisverwaltung Birkenfeld 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des 
§  24 Abs.  6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO)

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B), der Begründung und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Krummenau, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Krummenau
Brühlstraße 16
55756 Herrstein

Stand der Planung: 07.11.2024
ENTWURF 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de
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sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig, wobei im 
weiteren Verfahren geklärt wird, ob v.g. Ein-
richtungen erforderlich sind.

Die Errichtung von Zäunen und Über-
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grund flächenzahl von 0,6 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versie gelungs grad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion 
für die Photovoltaikmodultische im Bo-
den sowie durch die Flächen von Wechsel-
richtern, Trafogebäuden und parkinternen 
Zuwegungen hervorgerufen. 

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grund stücks-
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Photovoltaik-Anlage zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Fläche, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist; hier: 
Bauverbotszone der K 71 (15 
m) / Schutzstreifen Hochspan-
nungsfreileitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Der Geltungsbereich liegt angrenzend zur 
Kreisstraße 71 (K 71). Aus diesem Grund 
gelten die gesetzlichen Vorgaben des LStrG 
für das Planvorhaben. Mit der getroffenen 
Festsetzung wird gewährleistet, dass keine 
negativen Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit der K 71 durch das Planvorhaben 
zu erwarten sind. 

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Leitungsrechten dient zum einen da-
zu, dem Versorgungsträger die Zugänglich-
keit der Grundstücke zu Wartungs-/Instand-
haltungszwecken zu gewährleisten und 
zum anderen zum Schutz der oberirdische 
Hochspannungsfreileitung. Vor der Bebau-
ung dieser Flächen müssen die erforderli-
chen Einweisungen und Bauanträge recht-
zeitig mit dem Versorgungsträger abge-
stimmt werden. 

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung; hier: Zu-
fahrt Solarpark

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf des bestehenden und auszu-
bauenden Wirtschaftsweges wird nach-
richtlich in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Durch die Festsetzung der Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung; hier: 
Zufahrt Solarpark wird die Erschließung des 
Plangebietes sichergestellt. 

Oberirdische Versorgungs- 
leitung; hier: Hochspannungs-
freileitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verläuft eine oberir-
dische Hochspannungsfreileitung. Der Ver-
lauf der Leitung wird aus Vorsorgegründen 
in den Bebauungsplan übernommen. Vor 
einer Bebauung bzw. Bepflanzung dieser 
Flächen müssen die erforderlichen Einwei-
sungen rechtzeitig mit dem Versorgungsträ-
ger abgestimmt werden.

Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Der Bereich innerhalb des Geltungs- 
bereiches, der nicht für die Errichtung des 
Solarparks zur Verfügung steht, wird als 
Grünfläche festgesetzt.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahme dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen. Darüber hinaus soll die Festset-
zung dazu beitragen, die Beeinträchtigun-
gen der durch das Planvorhaben induzier-
ten Eingriffe zu mindern und so weit wie 
möglich auszugleichen.

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sind die Flächen zwischen und 
unter den Modulen als Magerweide zu ent-
wickeln und durch eine extensive Schafbe-
weidung zu pflegen. Der Einsatz von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzuläs-
sig. 
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Die Maßnahmen sind den textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes und den 
Erläuterungen des Umweltberichtes zu ent-
nehmen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung von Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen garantiert eine strukturreiche 
und optisch ansprechende Eingrünung des 
Solarparks. 

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anla-
ge gilt nicht als Betriebsende und bleibt von 
der Rückbauverpflichtung unberührt. Als 
Folge nutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Für den ca. 2,6 ha großen Teilbereich inner-
halb des Vorranggebietes Regionaler Bio-
topverbund wird die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens beantragt. 

Darüber hinaus sind keine im Regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 
festgelegten Vorranggebiete durch die vor-
liegende Planung betroffen.

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. Im konkre-
ten Fall wurde für die PV-Freiflächenanlage 
jedoch ein siedlungsferner Standort ge-
wählt, um direkte Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität ausschließen zu kön-
nen. Bei der dichtesten Wohnnutzung han-
delt es sich um ein ca. 260 m entferntes Ge-
bäude westlich des geplanten Solarparks, 
welches jedoch durch ein dazwischen lie-
genden Wald von dem Plangebiet ge-
trennt ist. Alle anderen Wohnnutzungen 
liegen in deutlich größeren Entfernun-
gen. Aufgrund der großflächig umgeben-
den, sichtverschattenden Gehölzbestände 
wird die Fläche mit Sichtbezügen deutlich 
eingeschränkt. Wenn überhaupt wird von 

den Wohngebieten aus nur ein sehr einge-
schränkter Sichtbezug bestehen.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-
kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und öst-
lich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen 
und nicht weiter als 100 m von dieser ent-
fernt sind. Aufgrund der ausreichend gro-
ßen Entfernung zu den nächsten immis-
sionsrelevanten Nutzungen (Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Zusätzlich trägt die standardisiert auf den 
Solarzellen aufgebrachte Antireflektions-
schicht dazu bei, die durch die PV-Module 
entstehenden Lichtreflektionen auf ein Min-
destmaß (1 - 4 % reflektiertes Licht) redu-
ziert werden.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich, schwerpunktmäßig 
ackerbaulich genutztes Offenland ohne be-
sondere Erlebnisqualität hat das Plangebiet 
für die Erholungsnutzung nur eine geringe 
Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebiete 
mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Plangebiet und dessen Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um einen vi-
suell stark exponierten, weit einsehba-
ren oder einen siedlungsnahen Stand-
ort mit direkten Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität. Der technisch gepräg-
te zukünftige Solarpark ist zwar mit nega-
tiven Landschaftswirkungen verbunden, 
die Wahrnehmbarkeit beschränkt sich je-
doch auf einen nicht erheblichen Bereich. 
Die landschaftliche Eigenart des Gesamt-
gebietes wird im Vergleich mit der derzeiti-
gen Situation nicht nennenswert, insbeson-
dere nicht signifikant verändert. Negative 
Folgen für das Landschaftsbild und die da-
mit verbundene landschaftsbezogene Er-
holung gehen von dem Solarparkvorhaben 
nicht aus.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut

Die Beschreibung der Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild werden nach 
Vorlage des Umweltberichtes ergänzt.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von öko-
logisch hochwertigen Tier- und Pflanzen-
arten, deren Vorkommen der Errichtung 
einer PV-Freiflächenanlage entgegenstehen 
könnte, liegen insgesamt nicht vor.

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
kompensierbar. Die konkrete Ermittlung von 
Art und Umfang der notwendigen Kompen-
sationsmaßnahmen und ggf. erforderlicher 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erfolgt nach Vorlage des Umweltbe-
richtes. Hierbei soll der Ausgleich möglichst 
auf der Fläche der PV-Anlage erfolgen. Ist 
dies nicht möglich, soll die Kompensation 
vornehmlich in Form von produktionsinte-
grierten Maßnahmen durchgeführt werden. 

Die dauerhafte extensive Nutzung und/oder 
Pflege des Grünlandes in den Reihenzwi-
schenräumen der geplanten Anlage kann 
zu einem deutlich positiven Effekt auf die 
Artenvielfalt führen.

Für den ca. 2,6 ha großen Teilbereich inner-
halb des Vorranggebietes für Regionalen 
Biotopverbund wird die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens beantragt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-

wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
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nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage die Acker-
flächen temporär verloren; allerdings kön-
nen die Flächen durch Beweidung weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-

me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.  

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 71 
kommend - gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der K 71 dürfen durch die Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage nicht negativ beein-
trächtigt werden. 

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 

Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.
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Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes 
(Durchführung eines Zielabweichungs-
verfahrens)

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage Ackerflächen 
temporär verloren; allerdings können die 
Flächen durch Beweidung weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt werden.

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Für den ca. 2,6 ha großen Teilbereich inner-
halb des Vorranggebietes für Regionalen 
Biotopverbund wird die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens beantragt.

Darüber hinaus sind keine Argumente 
bekannt, die gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen, überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Verkehr oder die Ver- und Ent-
sorgung.  Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


